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 Veröffentlicht am 12.07.1961

Norm

EheG §49 A1e

Rechtssatz

Die Weigerung der Ehefrau, dem Ehegatten an den Dienstort zu folgen, ist eine schwere Eheverfehlung; dies auch

dann, wenn sie der (sachlich durch nichts begründeten) Au8assung ist, sie werde in absehbarer Zeit eine

Rückversetzung des Ehegatten erreichen.
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